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Kurztitel 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 49/2010 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 87/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 47 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2014 

Text 

2. Abschnitt 

Vereinigung von Grundstücken 

§ 47 

Bewilligung von Vereinigungen 

(1) Im Bauland dürfen grundbücherliche Vereinigungen von Grundstücken nur mit Bewilligung der 
Gemeinde erfolgen. 

(2) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn die Vereinigung dem örtlichen Entwicklungskonzept, dem 
Flächenwidmungsplan, einem Bebauungsplan oder den im § 3 genannten Raumordnungsgrundsätzen nicht 
entspricht. 

(3) Dem Antrag auf Bewilligung ist ein Plan im Sinn des Liegenschaftsteilungsgesetzes oder eine 
zeichnerische Darstellung der beabsichtigten Vereinigung im Maßstab der Katastralmappe anzuschließen. 

(4) Die Bewilligung tritt außer Kraft, wenn die Vereinigung des Grundstückes nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Rechtskraft der Bewilligung grundbücherlich durchgeführt wird. 

(5) Grundbücherliche Vereinigungen von Grundstücken, die für nichtig erklärt wurden (§ 8 Abs. 5) oder die 
ohne Bewilligung gemäß Abs. 1 durchgeführt wurden, hat das Grundbuchsgericht auf Veranlassung der 
Gemeinde zu löschen. Im Fall der Nichtigerklärung hat die Gemeinde dem Gericht eine Ausfertigung der 
rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeit zu übermitteln. Die grundbücherliche Vereinigung von 
Grundstücken ist jedoch nicht zu löschen, wenn seit dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Durchführung der 
grundbücherlichen Vereinigung drei Jahre verstrichen sind. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 111/2011, LGBl. Nr. 87/2013 


